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SONDERWERBEFORMEN
Neben den klassischen Funkspots 
bietet Radio RSG Ihnen 
eine Reihe von individuellen 
Sonderwerbeformen:

-	 Gewinnspiele / Promotions
-	 Sponsorings / Patronate
-	 Events / Aktionsmodule
-	 Medienkooperationen / 	
	 Präsentationen
-	 Aussenübertragungen / 
	 Sondersendungen

Ihren Ideen und Anregungen stehen 
wir immer offen gegenüber, um 
Ihnen die bestmögliche Lösung für 
das Medium Radio zu entwickeln. 

Sprechen Sie uns einfach an!
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AUFTRAGSABWICKLUNG & SPOTPRODUKTION
Auftragsannahme
Aufträge und Sendeunterlagen müssen spätestens 7 Werktage vor dem er-
sten Ausstrahlungstermin eingegangen sein. Abweichungen bedürfen einer 
besonderen Vereinbarung.
Werbefunkaufträge werden erst nach schriftlicher Bestätigung durch Ra-
dio RSG verbindlich. Nebenabreden und Auftragsänderungen bedürfen der 
Schriftform.

Sendeunterlagen
Der Auftraggeber ist für die richtige Anlieferung der Funkspots und Texte 
verantwortlich. Es werden benötigt:

- 	Einschaltplan
- 	CD oder mp3-Datei per E-Mail
-	 Angaben über Spotlänge, den Kunden, das Produkt sowie GEMA-Angaben:
	 Komponist und Produzent,
	 Musikdauer in Sekunden,
	 ggf. Titel (fehlen diese Angaben, enthält der Spot keine GEMA-pflichtige 
	 Musik).

Von den Texten muß eine schriftliche Kopie mitgeliefert werden.

Nachträgliche Änderungen des Ausstrahlungsmotivs oder Umbuchungen 
durch den Auftraggeber bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung 
von Radio RSG.  Sendeunterlagen werden erbeten an:

Radio RSG - Disposition
Alleestraße 1 · 42653 Solingen
petra.dolezych@radiorsg.de

Zahlungsbedingungen
Rechnungen werden fällig, netto ohne Abzug, 14 Tage nach Rechnungs-
legung. Bei Zahlung innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungslegung, einge-
hend bei Radio RSG oder per Bankeinzug, werden 2% Skonto gewährt.

Agenturprovision
Werbeagenturen oder Werbungsmittler erhalten, sofern sie ihren Auftraggeber 
werblich beraten und eine entsprechende Dienstleistung nachweisen können, 
eine Agenturvergütung in Höhe von 15 % auf die Netto-Rechnungsbeträge.

Spotproduktion
Für die Produktion Ihres Funkspots ist eine Beratung selbstverständlich. 
Wir unterbreiten Ihnen gern individuelle Vorschläge.
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FUNK-KOMBI WEST
Radio RSG ist Mitglied der Funk-Kombi West, zu der die unten aufgeführten 9 Sender gehören. 
Die Sender sind beliebig kombinierbar und mit interessanten Kombinationsrabatten über Radio RSG zu buchen. 
Bitte fordern Sie die Preisliste der Funk-Kombi West bei uns an.

Sender der Funk-Kombi West
								      
		
Radio RSG	 Radio Wuppertal	 Radio Neandertal	 Antenne Düsseldorf
Remscheid/Solingen		  Kreis Mettmann

Welle Niederrhein	 Radio 90,1	 News 89,4	 Antenne Niederrhein
Krefeld/Kreis Viersen	 Mönchengladbach	 Kreis Neuss	 Kreis Kleve

107,8 Antenne AC
Städteregion Aachen
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AGB‘s
ERSTENS
Werbefunkauftrag im Sinne dieser AGB ist der 
Vertrag zwischen Auftraggeber und Sender über 
die Sendung von Werbespots des Auftraggebers 
innerhalb der verfügbaren und hierfür vom Sender 
vorgesehenen Sendezeit.

ZWEITENS
Werbefunkaufträge werden erst nach schriftlicher 
Bestätigung durch den Sender verbindlich. Ände-
rungen und Nebenabreden bedürfen zu ihrer Gül-
tigkeit ebenfalls der Schriftform. Auch bei rechts-
verbindlich angenommenen Aufträgen behält sich 
der Sender vor. Sendeunterlagen - auch einzelne 
Werbespots - wegen ihrer Herkunft, ihres Inhalts, 
ihrer Form oder ihrer technischen Qualität zurück-
zuweisen; die Ablehnung wird dem Auftraggeber 
unter Angabe der Gründe mitgeteilt.

DRITTENS
Die vereinbarten Sendezeiten werden nach Mög-
lichkeit eingehalten, jedoch ist eine Gewähr für 
die Einhaltung innerhalb einer Stunde oder in einer 
bestimmten Reihenfolge nicht gegeben.  Kann ein 
Auftrag aus Gründen des Programms zum vorge-
sehenen Sendetermin nicht ausgestrahlt werden 
oder fällt er infolge technischer Störung oder durch 
eine Betriebsunterbrechung aus anderem Grund 
aus, so wird er nach Möglichkeit vorverlegt oder 
nachgeholt. Zur Vorverlegung oder Nachholung 
bedarf es der Zustimmung des Auftraggebers, es 
sei denn, es handelt sich um eine unerhebliche Ver-
schiebung; als unerheblich gilt insbesondere eine 
Verschiebung am gleichen Tage.  In den genannten 

Fällen ist der Sender auch berechtigt, vom Vertrag 
zurückzutreten.

VIERTENS
Der Sender gewährleistet die ordnungs-gemäße 
Ausführung des Werbefunkauftrages. Bei nicht 
ordnungsgemäßer Ausführung, die den Zweck der 
Werbesendung nicht nur unerheblich beeinträchti-
gt, hat der Auftraggeber Anspruch auf Zahlungs-
minderung oder eine einwandfreie Ersatzausstrah-
lung, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck 
der Werbesendung beeinträchtigt wurde.  Läßt der 
Sender eine ihm hierfür gestellte angemessene 
Frist verstreichen oder ist die Werbesendung er-
neut nicht einwandfrei, hat der Auftraggeber ein 
Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängig-
machung des Auftrags.  Außer im Falle von Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit des Senders, seiner 
gesetzlichen Vertreter und seiner Erfüllungsgehilfen 
sind Schadensersatzansprüche aus positiver Ver-
tragsverletzung, Verschulden bei Vertragsschluß 
und unerlaubter Handlung ausgeschlossen. Scha-
densersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Lei-
stung und Verzug sind beschränkt auf Ersatz des 
vorhersehbaren Schadens und auf das für den be-
treffenden Werbefunkauftrag zu zahlende Entgelt.  
Im kaufmännischen Geschäftsverkehr haftet der 
Sender darüber hinaus auch nicht für grobe Fahr-
lässigkeit von Erfüllungsgehilfen.

FÜNFTENS
Der Auftraggeber verpflichtet sich, die sendefähigen 
Unterlagen bis spätestens sieben Tage vor Erst-
ausstrahlung dem Sender zur Verfügung zu stellen. 

Kommt er dieser Verpflichtung nicht oder nur un-
vollständig nach, behält der Sender den Anspruch 
auf das vereinbarte Entgelt, ohne zur Sendung ver-
pflichtet zu sein. Der Auftraggeber übernimmt die 
Haftung für den Inhalt seiner Werbesendungen und 
stellt den Sender bzw. die Programmanbieter von 
Ansprüchen Dritter, insbesondere wegen Urheber-
rechts- und/oder Wettbewerbsverletzung, frei.
Werden dennoch der Sender bzw. die Program-
manbieter wegen des Inhalts von Werbesendungen 
von Dritten in Anspruch genommen, so haftet der 
Auftraggeber für jeglichen dem Sender bzw. den 
Programmanbietern daraus entstandenen Scha-
den.  Des weiteren ist der Auftraggeber verpflichtet, 
die für die Abrechnung mit der GEMA notwendigen 
Angaben mitzuteilen.
Wenn Werbesendungen nicht oder falsch zur Aus-
strahlung kommen, weil Unterlagen, Texte oder 
Sendebänder verspätet oder falsch gekennzeich-
net zugegangen sind, kann die vereinbarte Sende-
zeit in Rechnung gestellt werden. Bei fernmündlich 
oder fernschriftlich übermittelten Texten liegt das 
Risiko für etwaige Fehler bei der Durchsage beim 
Auftraggeber.
Die Pflicht zur Aufbewahrung von bereit-gestellten 
Unterlagen endet für den Sender mit der Umspie-
lung auf sendefähige Tonträger.

SECHSTENS
Abschlüsse werden entsprechend der jeweils gül-
tigen Preisliste innerhalb eines Jahres abgewickelt.  
Vertragsjahr ist das Kalenderjahr.
Rechnungen werden fällig netto, ohne Abzug, 14 
Tage nach Rechnungslegung. Bei Zahlung inner-

halb von acht Tagen nach Rechnungslegung ein-
gehend beim Sender oder per Bankeinzug, werden 
2% Skonto gewährt.
Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden dem 
Auftraggeber bankübliche Verzugszinsen sowie die 
Einziehungskosten berechnet.  Der Sender behält 
sich für diesen Fall vor, die weitere Durchführung 
des Werbefunkauftrages zurückzustellen sowie den 
ihm durch die Rückstellung entstehenden Schaden 
dem Auftraggeber in Rechnung zu stellen.  Durch 
die Zurückstellung der Ausstrahlung entsteht dem 
Auftraggeber kein Ersatzanspruch.
Tarifänderungen werden mindestens sechs Wo-
chern vor Inkrafttreten dem Auftraggeber bekannt-
gegeben.  Der Auftraggeber kann in diesem Fall 
vom Werbefunkauftrag zurücktreten. Er hat dies 
jedoch gegenüber dem Sender unverzüglich nach 
Bekanntgabe der Tarifänderung schriftlich mitzu-
teilen.
Auf die jeweils gültigen Preise gewährt der Sender 
bei der Rechnungslegung Nachlässe laut Rabatt-
staffel gemäß dem vereinbarten Auftragsvolumen. 
Sie werden spätestens bei Beendigung des Kalen-
derjahres rückwirkend entsprechend der tasächlich 
abgenommenen Sendezeit abgerechnet.   

SIEBTENS
Gerichtsstand für Vollkaufleute ist Solingen

ACHTENS
Sollten einzelne Teile der vorstehenden Bedin-
gungen unwirksam sein oder werden, bleibt die 
Wirksamkeit der übrigen Teile unberührt.
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RADIO RSG - geht ins Ohr, bleibt im Kopf!


